
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 31. Januar 2023  

 
 Nr. 2023/93  

 

Abrechnung: Agglomerationsprogramm AareLand, 1. Generation, Massnahme M 08.04 
Trimbach, Winznauerstrasse, Winznauerstrasse Nr. 134 bis Nr. 162, Knoten 
Winznauerstrasse / Industriestrasse, Knoten Rankwog 
  

1. Erwägungen 

Der Oberbau der Winznauerstrasse war mehrheitlich in einem schlechten Zustand und musste 
saniert werden. Die bestehenden Fussgängerübergänge FGST 2031 und FGST 124 im Bereich des 
Knotens Winznauerstrasse / Industriestrasse entsprachen nicht mehr den neusten Normen und 
aktuellen AVT-Richtlinien und mussten angepasst werden. 

Als AGGLO-Massnahme M 08.04 wurden im Rahmen dieser Sanierungsmassnahmen gleichzeitig 
die Sicherheit für den Langsamverkehr am Knoten Winznauerstrasse / Industriestrasse verbessert 
und der bestehende Radweg als Radstreifen in Richtung Winznau weitergeführt. 

Die Arbeiten wurden zusammen mit der Sanierung der Bushaltestelle Rankwog in den Jahren 
2018 und 2019 ausgeführt. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 623'273.98 

2.1.2 Landumlegung und Vermessung 6'548.15 

2.1.3 Projekt und Bauleitung 41'179.30 
 

Total Aufwendungen 671'001.43 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2011, Teilobjektkredit, Projekt 2TK.00603  671'001.43   
     

Total Kredite  671'001.43  671'001.43 

./. Zahlungen an Dritte    671'001.43 

nicht beanspruchter Objektkredit  0.00 
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2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  671'001.43   
./. Bundesbeitrag lärmdämmender Belag  40'600.00   
./. Bundesbeitrag Agglomassnahmen  71'004.00   
./. Leistungen nach 1.1.2019 (nicht beitragspflichtig)  466'762.88   
  92'634.55   
Total Gemeindebeitrag: 37.05 % von Fr. 92'634.55    34'321.10 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    37'000.00 

Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag    2'678.90 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Sanierung der Winznauerstrasse in Trimbach, im Gesamt-
betrag von Fr. 671'001.43, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeinde-
beitrag von Fr. 2'678.90 der Einwohnergemeinde Trimbach gutzuschreiben und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00603.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (mud/zea) (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt II, Obere Dünnernstrasse 20, 4612 Wangen b. Olten 
Gemeindepräsidium Trimbach, Baslerstrasse 122, 4632 Trimbach (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Trimbach, Baslerstrasse 122, 4632 Trimbach (Rückerstattung des Amtes für 

Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


